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Der typisch ländliche Kreis?

Cornelia Schwarck

Der Begriff „ländlich“ erweckt verschiedenste 

zutreffende oder nicht zutreffende Assozia tio-

nen: Erholungsraum, Idylle, Ruhe, Abgeschie-

denheit oder eher strukturschwach, „wenig 

los“ verbunden mit geringeren Perspektiven. 

Verdichtung und Verstädterung werden dann 

jeweils als Gegenteil wahrgenommen. Im Lan-

desentwicklungsplan von 2002 werden die 

Kommunen Baden-Württembergs mit ähnlicher 

siedlungsstruktureller Situation in Raumkate-

gorien eingeteilt, für deren Entwicklung ver-

schiedene Zielsetzungen gelten. Orientiert an 

den Kommunen des Landes ergibt sich auf 

Kreisebene, dass diese entweder ganz, zum 

Teil oder gar nicht dem Ländlichen Raum an-

gehören. Der folgende Kurzbeitrag soll einen 

Überblick über diese Zuordnungen geben. 

Der Ländliche Raum wird im Rahmen des Lan-
desentwicklungsplans von 2002 (LEP 2002) 
durch verschiedene Kriterien bestimmt, unter 
anderem von der vorhandenen Siedlungs-
struktur und Flächennutzung, dem Erwerbs-
verhalten und der Arbeitsplatzsituation oder 
dem Anteil an landwirtschaftlichen Aktivitäten. 
Er kann weiter in den Ländlichen Raum im 
enge ren Sinne und in Verdichtungsbereiche im 
Ländlichen Raum unterteilt werden. In diesem 
Beitrag wird der Ländliche Raum als Gesamt-
kategorie zu Grunde gelegt. Weitere Raum-
kategorien sind die Verdichtungsräume und 
die Randzonen um die Verdichtungsräume 
(siehe i-Punkt). Die 1 101 Gemeinden Baden-
Württembergs sind diesem System folgender-
maßen zugeordnet:

 230 Gemeinden, und damit etwa jede Fünfte, 
gehören dem Verdichtungsraum an

 216 Gemeinden sind den Randzonen um 
die Verdichtungsräume zugeteilt und 

 mit 655 Gemeinden sind 59 % aller Gemein-
den dem Ländlichen Raum zugeordnet, 598 
Kommunen allein dem Ländlichen Raum im 
engeren Sinn. 

Fast 70 % der Fläche Baden-Württembergs ge-
hört demnach zum Ländlichen Raum. Es lebt 
aber nur etwa ein Drittel der Baden-Württem-
berger in den zugehörigen Gemeinden. Die 

Landesentwicklungsplan 2002

„Nach 1971 und 1983 wurde mit dem 
LEP 2002 die dritte Generation eines 

landesweiten Raumordnungsplans für 
Baden-Württemberg dargestellt. Er ist auf 
einen Horizont von 10 bis 15 Jahren aus-
gelegt und bildet den übergeordneten, 
über örtlichen und zusammenfassenden 
Orientierungsrahmen für die räumliche 
Ordnung und Entwicklung des Landes. Er 
zielt darauf ab, die dezentrale Siedlungs-
struktur des Landes unter geänderten wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und poli-
tischen Rahmenbedingungen zu sichern 
und weiterzuentwickeln. Ebenso Teil des 
Planes ist die Festigung des Netzes der 
zentralen Orte und Siedlungsschwer-
punkte …“( Zitat aus dem Landesentwick-
lungsbericht 2005). Die komplette Fassung 
des LEP 2002 ist zu finden unter: www2.
landtag-bw.de/dokumente/lep-2002.pdf.

Siedlungsdichte

Die Siedlungsdichte ergibt sich aus den 
Einwohnern bezogen auf die jeweilige 
Siedlungsfläche (Einwohner je km²) ohne 
die Verkehrsfläche. Sie ist ein wichtiges 
Merkmal zur Einteilung der Gemeinden 
nach den Raumkategorien des Landes-
entwicklungsplans (LEP) 2002. 

Arbeitsplatzdichte

Die Arbeitsplatzdichte bildet sich aus 
den Erwerbstätigen (am Arbeitsort) je 
100 Einwohner im erwerbsfähigen Alter 
von 15 bis unter 65 Jahren. Sie gibt Aus-
kunft über den Versorgungsgrad der Be-
völkerung mit Arbeitsplätzen. Quelle ist 
hier die Erwerbstätigenrechnung des 
Bundes und der Länder (ETR). Werte über 
100 werden in fast allen Stadtkreisen er-
reicht, da hier ein besonders hohes An-
gebot an Arbeitsplätzen herrscht im Ver-
hältnis zu der vorhanden Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter.
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Bevölkerungsdichte Baden-Württembergs ist 
mit 301 Einwohnern je Quadratkilometer (km²) 
im Verhältnis der Bundesländer überdurch-
schnittlich hoch und die Besiedlung des Landes 
damit deutlich dichter und dezentraler als in 
den meisten anderen Bundesländern. So haben 
lediglich knapp 12 % der Gemeinden im Süd-
westen eine geringere Bevölkerungsdichte als 
Mecklenburg-Vorpommern (71 Einwohner je 
km²), das gegenwärtig am dünnsten besiedelte 
Bundesland. Die Spanne reicht in Baden-Würt-
temberg von 2 925 Einwohnern je km² in der 
Landeshauptstadt Stuttgart bis hin zur Ge-
meinde Böllen im Landkreis Lörrach mit 17 Ein-
wohnern je km².

Ein Drittel der Landkreise gehört zum 

Ländlichen Raum

Da die Zuordnung zu den Raumkategorien des 
LEP 2002 auf Ebene der Gemeinden erfolgt, 
stellt sich die Frage welches Bild für die Stadt- 
und Landkreise entsteht. Welche Kreise des 
Landes können nach diesem Schema als eher 
„ländlich“ bezeichnet werden? Als Messkrite-
rien kommen hier zwei Größen in Betracht. 
Die Darstellung der Raumkategorien auf Kreis-
ebene wird wahlweise anhand der Fläche oder 
der Bevölkerung der zugehörigen Gemeinden 
vorgenommen. Eindeutig einer Raumkategorie 
zuordenbar sind Kreise, deren Gemeinden 
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Übersicht über die Raumkategorien des Landesentwicklungsplans 2002 mit den Stadt- 
und Landkreisen Baden-WürttembergsS1
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komplett einer der drei eingangs genannten 
Kategorien zugeordnet sind. So gehören die 
Stadtkreise bis auf Baden-Baden (Randzone 
um Verdichtungsräume) den Verdichtungsräu-
men an. Ein Drittel der Landkreise (12 von 35) 
zählen aufgrund ihrer Definitionskriterien zum 
Ländlichen Raum und sind damit „ländliche“ 
Kreise (Schaubild 1). 

Die restlichen 23 Landkreise setzen sich dage-
gen aus verschiedenen Raumkategorien zu-
sammen. Wird – wie häufig üblich – die Fläche 
der jeweiligen Gemeinden zugrunde gelegt, 
so sind es weitere 11 Landkreise, die als „länd-
lich“ bezeichnet werden können, da anhand 
ihrer Gemeinden mehr als 50 % der Flächen 
dem Ländlichen Raum zugeordnet sind. Damit 
wären sogar zwei Drittel der Landkreise Baden-
Württembergs als überwiegend „ländlich“ ein-
zustufen. 

Wird allerdings die Bevölkerung zugrunde 
gelegt, verschiebt sich das Bild zum Teil deut-
lich. Insbesondere im Landkreis Reutlingen 
aber auch im Rems-Murr-Kreis und Landkreis 

Fläche und Bevölkerung nach Raumkategorien des Landesentwicklungsplans 2002S2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 4 12

LKR Freudenstadt

LKR Waldshut

LKR Ravensburg

LKR Alb-Donau-Kreis

LKR Ostalbkreis

LKR Breisgau-Hochschwarzwald

LKR Reutlingen

LKR Emmendingen

LKR Bodenseekreis

LKR Rems-Murr-Kreis

LKR Lörrach

LKR Konstanz

LKR Rhein-Neckar-Kreis

LKR Calw

LKR Heilbronn

LKR Göppingen

LKR Rastatt

LKR Karlsruhe

LKR Tübingen

LKR Enzkreis

LKR Esslingen

LKR Böblingen

LKR Ludwigsburg

0 100 0 100

Anteil der Fläche Anteil der Bevölkerung

20 2040 4060 6080 80

Verdichtungsräume Randzonen um die Verdichtungsräume Ländlicher Raum insgesamt

Lörrach ist der Anteil der Menschen, die in den 
dortigen Verdichtungsräumen leben, deutlich 
höher als der Anteil der Menschen im Länd-
lichen Raum (Schaubild 2). So gehören im 
Landkreis Reutlingen 70 % der Fläche zum 
Ländlichen Raum, auf der aber lediglich 20 % 
der Einwohner des Landkreises leben. Ebenso 
sind diese Ungleichgewichte im Bodenseekreis 
und dem Landkreis Emmendingen zu beobach-
ten. Der Landkreis Freudenstadt erlebt dagegen 
bei Betrachtung der unterschiedlichen Dimen-
sionen kaum Verschiebungen, denn bis auf 
die Gemeinde Eutingen im Gäu zählen hier 
alle Gemeinden zum Ländlichen Raum. Wird 
also die Bevölkerung und nicht die Fläche bei 
der Aggregation der Gemeinden zu Grunde 
gelegt, so sind es nur 18 von 35 und damit gut 
die Hälfte der Landkreise, die überwiegend 
zum Ländlichen Raum zählen. Gemessen an 
der Bevölkerung sind es weniger „ländliche“ 
Kreise als anhand der Fläche. Dies trägt der 
eingangs geführten Erläuterung Rechnung, 
nach der deutlich mehr Fläche des Landes 
dem Ländlichen Raum zugeordnet ist als Ein-
wohner. 
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Anzahl % Einw. je km² Jahre Anzahl % EUR je m² %

100 % Ländlicher Raum

Main-Tauber-Kreis (LKR) –   3 706      4,8      2 136      43,9       93      81      51,4       48,0       75      64 
Sigmaringen (LKR) –   3 285      5,4      1 987      42,2       68      76      53,8       45,2       65      69
Schwäbisch Hall (LKR) +   2 692      5,9      2 163      42,0       86      76      54,4       45,0       94      66
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) –   2 418      6,0      2 170      43,3       40      63      55,1       44,2       58      65
Hohenlohekreis (LKR) +   1 159      6,1      2 301      42,1       135      85      51,4       47,8       94      67
Biberach (LKR) +   6 333      6,3      2 128      41,4       80      76      44,1       55,2       78      73
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) –   3 812      7,1      2 845      43,9       109      81      56,6       43,2       123      54
Tuttlingen (LKR) +   1 273      7,1      2 570      42,1       121      80      36,9       63,0       78      67
Heidenheim (LKR) –   5 860      7,4      2 840      43,8       98      76      49,1       50,6       88      65
Rottweil (LKR) –   1 557      7,4      2 436      42,8       85      76      46,4       53,2       79      64
Ortenaukreis (LKR) +   9 387      7,5      3 009      42,9       91      80      58,8       40,6       98      56
Zollernalbkreis (LKR) –   4 498      8,1      2 548      43,6       53      71      49,3       50,4       79      77

mehrheitlich dem Ländlichen Raum zugehörig

Freudenstadt (LKR) –     970      5,3      2 601      42,6       78      75      51,6       48,1       114      59
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) +  10 721      5,9      3 084      43,2       57      64      60,8       38,2       174      57
Alb-Donau-Kreis (LKR) +   3 741      6,0      2 345      41,7       40      57      50,6       48,8       89      69
Waldshut (LKR) +   1 196      6,1      2 398      43,0       93      66      58,2       41,4       103      57
Ravensburg (LKR) +   8 195      6,5      2 604      42,0       96      78      61,4       37,8       115      64
Emmendingen (LKR) +   6 928      6,8      3 448      42,8       43      62      52,7       46,6       178      54
Ostalbkreis (LKR) –   3 465      7,6      2 717      42,5       78      73      50,7       48,9       119      60
Reutlingen (LKR) +   2 936      7,8      3 285      42,8       80      75      55,9       43,6       183      66
Lörrach (LKR) +   5 475      7,9      3 480      43,0       125      69      56,5       42,9       194      58
Bodenseekreis (LKR) +   9 186      9,7      3 236      43,4       116      80      52,1       47,1       215      57
Rems-Murr-Kreis  (LKR) +   6 152      10,8      4 500      43,1       60      67      57,0       42,6       245      53

zum Teil dem Ländlichen Raum zugehörig

Calw (LKR) –   1 688      6,6      2 974      43,0       41      59      62,3       37,1       139      58
Rastatt (LKR) +   3 461      9,1      3 367      43,7       74      74      43,3       56,1       173      56
Konstanz (LKR) +  12 800      9,6      3 555      43,3       90      70      66,8       32,4       136      55
Enzkreis (LKR) +   1 061      9,9      3 422      43,1       51      58      41,4       58,4       185      64
Heilbronn (LKR) +   7 409      9,9      3 005      42,1       72      70      48,1       51,3       156      66
Göppingen (LKR) –   4 244      10,4      3 778      43,5       59      68      53,4       46,4       203      56
Tübingen (LKR) +  12 769      11,1      3 835      40,9       73      63      72,0       27,8       179      61
Karlsruhe (LKR) +  12 716      11,7      3 403      43,3       64      67      60,5       39,1       220      63
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) +  13 597      12,7      3 991      43,5       55      61      67,1       32,5       250      57
Esslingen (LKR) +  14 164      16,1      4 987      43,0       87      75      55,9       43,8       324      56

keine Anteile am Ländlichen Raum

Baden-Baden (SKR) +   1 716      9,7      3 993      47,5       279      127      78,3       21,3       254      42 
Böblingen (LKR) +   6 409      14,4      4 163      42,5       134      87      55,9       43,9       333      59
Ludwigsburg (LKR) +  20 221      15,4      4 883      42,6       68      70      61,1       38,3       337      57
Heidelberg (SKR) +   7 053      21,2      6 372      41,4       330      104      82,3       17,5       473      39
Ulm (SKR) +   5 568      21,5      4 821      42,1       354      132      73,0       26,9       220      52
Pforzheim (SKR) +   2 625      21,8      5 594      43,4       160      88      67,3       32,5       219      48
Freiburg im Breisgau (SKR) +  19 089      22,1      6 616      41,0       325      95      85,1       14,7       340      39
Heilbronn (SKR) +   3 574      24,3      5 056      42,9       208      115      70,0       29,7       259      49
Karlsruhe (SKR) +  16 203      33,9      5 006      42,8       299      109      80,7       19,0       359      45
Stuttgart (SKR) +  22 714      36,6      7 989      42,6       314      114      79,8       20,0       734      31
Mannheim (SKR) +   6 445      41,6      5 192      43,0       277      103      68,7       31,1       364      40

Baden-Württemberg + 229 465      8,7      3 472      42,8       171      78      61,6       38,0       179      58

1) Einwohner bezogen auf die Siedlungsfläche. – 2) Erwerbstätige am Arbeitsort je 100 Einwohner im erwerbsfähigen Alter, Quelle: Erwerbstätigenrechnung des 
Bundes und der Länder (ETR). – 3) Stand 30. Juni 2010, Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit.

Vergleichsdaten für die Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs 2010T
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Geringe Siedlungsdichte korreliert mit 

preiswertem Bauland

Gibt es nun Ausprägungen, die für alle der 
identifizierten ländlichen Kreise gelten? Gibt 
es gar den typischen ländlichen Kreis? Eine 
Auswahl von Kennziffern gibt hier Aufschluss. 
Die – aus Sicht der Fläche – 23 eher ländlichen 
Kreise zeichnen sich durch einen unterdurch-
schnittlichen Anteil der Siedlungsfläche an der 
Gesamtfläche aus. Eine Ausnahme stellt der 
Rems-Murr-Kreis dar, dessen Siedlungsfläche 
mit einem Anteil von 10,8 % über dem Anteil 
des Landes von 8,7 % liegt (Tabelle). Gänzlich 
dem Ländlichen Raum zugehörige Kreise wei-
sen zudem eine geringere Siedlungsdichte als 
im Landesschnitt auf. Allerdings gehen die 
beiden Größen Siedlungsfläche und -dichte 
nicht zwangsläufig miteinander einher, da die 
Siedlungsfläche von den Einwohnern je nach 
vorhandenen Strukturen und Entwicklungen 
unterschiedlich intensiv bewohnt und genutzt 
wird.

Tendenziell ist der Anteil von Einfamilienhäu-
sern in den ländlichen Kreisen höher. Weniger 
Menschen haben mehr Raum zur Verfügung. 
So sind im Schnitt zwei Drittel der Wohnge-
bäude in den Kreisen, die komplett dem Länd-
lichen Raum angehören, Einfamilienhäuser. 
Knapp 60 % beträgt dieser Anteil im Schnitt 
bei den Kreisen, die mehrheitlich oder zum Teil 
als ländlich eingestuft werden können. Die Aus-
wirkungen auf die Baulandpreise liegen nah, 
und es zeigt sich daher deutlicher ein Zusam-
menhang mit der Raumkategorie. Mit abneh-
mender Einwoh nerzahl, die sich auf die vor-
handene Siedlungs struktur verteilt, sinken die 
Kaufpreise für baureifes Land. Angebot und 
Nachfrage und damit der Markt unterscheiden 
sich hier von stark verdichteten Räumen.

Ländliche Kreise: Fast die Hälfte der Beschäf-

tigten sind im Produzierendes Gewerbe tätig

In der Summe der Kreise, die komplett dem 
Ländlichen Raum angehören, war das Bevöl-
kerungswachstum in den letzten 10 Jahren 
nega tiv, während die Stadt- und Landkreise, 
die den Verdichtungsräumen angehören, an 
Bevölkerung hinzu gewannen. Diese Entwick-
lung wird zum einen durch ein zunehmendes 
Geburtendefizit verursacht, das sich gerade im 
Ländlichen Raum in den letzten 10 Jahren deut-
lich negativ entwickelt hat. Zum anderen verlor 
der Ländliche Raum insgesamt Einwohner 
durch Abwanderungen. Im Einzelnen betrachtet 
haben jedoch fünf der zwölf zu 100 % ländlichen 
Kreise ein Bevölkerungsplus zu verzeichnen, 
allen voran der Ortenaukreis. 

Die Arbeitsplatzdichte, das heißt die Zahl der 
Erwerbstätigen bezogen auf die Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter, lag zuletzt in den 
Kreisen, die komplett zum Ländlichen Raum 
gehören, nur gering unter dem Landeswert. In 
die drei Landkreise Hohenlohekreis, Tuttlingen 
und Schwarzwald-Baar-Kreis pendelten sogar 
mehr Menschen zu ihrem Arbeitsplatz ein als 
aus. Im Landkreis Heidenheim glich sich der 
Pendlersaldo nahezu aus.

In fünf der dem Ländlichen Raum zugeordneten 
Kreise waren zuletzt über 50 % und damit die 
absolute Mehrheit der Beschäftigten im Produ-
zierenden Gewerbe tätig. Landesweit waren es 
im vergangenen Jahr 38 %. In Kreisen, die 
dem Verdichtungsräumen angehören, stellte 
– mit Ausnahme der Landkreise Böblingen 
und Ludwigsburg – der Dienstleistungssektor 
den mit Abstand wichtigsten Beschäftigungs-
bereich dar. Mit zunehmender Siedlungsdichte 
gewinnt die Beschäftigung in der Dienstleis-
tungsbranche an Bedeutung oder anders ge-
sagt: Das Produzierende Gewerbe spielt im 
Ländlichen Raum eine bedeutende Rolle.

Den ländlichen Kreis gibt es nicht, aber die 

ländlichen Kreise

Zwölf Kreise Baden-Württembergs gehören 
nach den Kriterien des Landesentwicklungs-
plans in ihrer Gesamtheit zum Ländlichen 
Raum. Je nachdem ob die Fläche oder Bevöl-
kerung der zugehörigen Gemeinden zu Grunde 
liegt, kommen weitere elf bzw. sechs Kreise 
hinzu, die überwiegend „ländlich“ sind. Bei 
der Betrachtung einiger ausgewählter Kenn-
zahlen zeigt sich, dass es nicht unbedingt den 
ländlichen Kreis gibt, aber einige Merkmale, die 
charakteristisch für die ländlichen Kreise sind. 
Dazu gehören die geringe Siedlungsdichte, ein 
im Landesverhältnis hohen Anteil von Beschäf-
tigten im Produzierenden Gewerbe und nied-
rigere Kaufpreise für baureifes Land. Letztere 
stehen im engen Zusammenhang mit der 
Siedlungsdichte. Im Weiteren zeigen die hier 
ausgewählten Kenngrößen allerdings keine 
eindeutigen Zusammenhänge zur Siedlungs-
dichte, was auch auf Ebene der Kreise die de-
zentrale Struktur Baden-Württembergs unter-
streicht.

Weitere Auskünfte erteilt
Cornelia Schwarck, Telefon 0711/641-28 32,
Cornelia.Schwarck@stala.bwl.de


